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Ausschließende Privilegien.

DaS Ministcriinn für Handel mlv Volk^wilthschaft hat̂
nachstehende Privilegien ertheilt:

Äm 2. Noucmbcr 1863.

1. Dcm Anton Schwarz. Mechaniker iil Wien,
Landstrasse, Ervbcrstqasse Nr. 2, auf cine Verlicsscrlliig
der Ekcenlel'Hampfmaschme, für die Dauer Eines Jahres.

'' '.Äm 4. Noueml'er 1803.
2. Dem'^'lld>v,g Vs»^, Chemiker zu Obcr»

Meidlmg bei Wie», cufdic Eifiodn»^ eiiur st'^rnanütc»
„Palent'Aey-Lauge." für die Dauer Gilles Jahres.

Am 5. November 1863.
3. Dem Alois Smrcl l r , Dr. dcr Rtchtt in

Wie,,, Wiedcn, P^uglgasse Nr. 15, auf eillc Ver-
bcsscrimg der Form- odcr Preßmaschinen znr Vc>
sohlung von Schlihwcrk, für die Dauer Gmts IahrcS.

4. Dem John Lighlfool, Cliemik^r zn Accington
in Englcnio, ül'er Einschreite» seine« Vcuolllnachli^tc»
Cornclilis 5l̂ sr>er in Wicn. Mcni^hilf Nr. 18, auf
eine Verdesstlung im Schwarzfärl'cn dcr Gcmelie nnd
Garne, für die Dmlrr uon drei Jahren.

Am 6. November 1863.
5. Dem Friedrich Oskar Schimmel. Fabriks-

besißer zu'Chemnitz iu Sachsen, über Oii'schrcitcn
ftines Peuollmächtigtei, K<nl A. Speker, Civil-.Iuge-
nienr in Wieu, Siadt, Galuagnihof, nuf eine Ver-
besserung dcr Kchluna. am Fortl'ewe^llNgömtchanismn^
bcim D^ckclpnß'Apparate dcr ValimwoM'ämpeln, für
die Dancr vo» vier Jahren, Dilse Vetliesscrung ist
im ztömgrcichc Sachsen seit 8. Dezember 1862 auf
fünf Iahic vriuilegitt.

6. Dem Waloemar Slroubinsky in St . Peter«»
bürg, über Emschrcittn seines Vcvollmächligtcn Friedrich
Nödiaer iu Wien, Wieden, Hauplstrasse Nr. 51, auf,
die Elfindun^tincr Vorrichtung an den Telegraphen,
um auf einem cmzia.cn Lcilnngsorahte zwei Depeschen
befördern zu können. für die Dauer EmeS Jahres.

7. Den Siemens u»D Halste, Telcgraphcn-
fadli?ai,tcn in Wien. Bandstraße. ApoNcl̂ asse Nr. 14.
auf einr Verbcsscrung der Konstruktion der Glocken«
sia.»al'Apparatt, für die Dancr eines Jahres.

8. Dem Johann Serbmsky. Archüellcn in Wien,
Wiedcn, Maicrhofgassc Nr. 14, auf die Erfindung
einer Schlanwzplesse für Nübenzuckclfabnkcn lind
Naffinerieil. für die Dauer von zwei Jahren.

9. Dem S . IlidaSz, Haüdelömann in Graz,
a»:f d!e Elfinc>u!!g einrädrigtr, ganz auc> Eisen kon-
stmirter Schiebtrubcn, für die Dalier von drei Jahren.

10. Dem Paul ^e Provost. Civil«Ingenieur in
Paris, üb.'l Einschreiten sciocs VivoUmächtiglcn A.
Martin in Wien, Wieden. Karlsgasse Nr. 2, auf eine
Vcibesseruüg im Vane der Eisenbahneuwaggons und
anderer Fuhlwcrkc, für die Dauer Eines Jahres.

11. Dem Leopold OolDschmid, Haudclömam, iu
Lnudenl'urg in Mähren, auf die Erfindung eines
Mittels, wodurch Malz Kaffee schnell mit Wasser nchbar.
und schneller und vollständiger als bisher exlrahirbar
werde, für die Dauer Eines Jahres.

12. Dem Ch. Richard, genannt I . Reynold in
Paris, über Einschreiten seines Bevollmächtigten A.
Martin in Wien. Wiedcn. Karlsgasse Nr. 2, auf die
Elfindnng cincs eigenthümlichen Apparates für Tabak-
raucher zum M'schnridcn und Anzünden der Zigarren.
für eic Denier Eines Jahres. -, ,

13. Dcm Peter Ponci, Apotheker in Venedig,
aus die Eifindnng uou Räucherkerzchen, »Piroconosobi"
genannt, znr Vertreibung der Mücken für die Dauer
von drei Jahren.

14. Dcm Michael Froschmeier, Krinolineureif-
und Flechtrodrcrzcugcr zu Ottatting bei Wien, auf
eine V.rbcsserung in dcr Erzeugung dcS Flccht-
lvhrcS. für t̂ ie Dauer Eines IahrcS.

15. Dem David Nemy. Ingenieur und Holz«
Waareufabliksdirektor in Pcst. auf die Erfindung einer
Zapfen-. Schlitz. m,d Fügcmaschinc für Parquctlen
und andere Holzarbcitcn. für die Dauer Eines Jahres.

l.6. Dcm Gottlieb Schmclkcs, Vuchbindcrmcistcr
iu Prag, auf cine Verbcsscnmg in dcr Erzeugung
von ^chrcibthekcn, für dic Dauer EineS IahrcS.

17. Dcm Jakob Zimmcrmann. Tischlermeister
zu Allssig iu Völunen, aus ein? Verbesseiung der
Hauddreschmaschine durch eine cigenthüluliche Kon>
llruktion der Spindelschraube, für die Dauer Emcs
Jahres.

18. Dcm Michael Malschcko, Chemiker iu Wicn.
Wicdcn. Fauorileustraße Nr. 20, auf die Elfindung
eines cigeuthümlichen Verfahrens, aus festen und
finstigcn Erdharzen eine zur Kerzcncrzcugnng gc«
eignete Masse darzustellen, für die Dauer eines Jahres.

19. Dem Karl Albert Mayrhoser, Alsergrnnd,
Nnßdurfcistraße Nr. A. „nd dem Wenzel Masncr.
^tadt. Kumpfgassc Nr. 7 in Wien, anf die Er»
ftndung eilleS elektromagnetischen Abstimmungs-Ap»
pnrates, für die Dauer vo» drei Iahrcu.

! ^ , . . I 0 . Dem Leopold Engländer. Bürger u„d Gast-
wirth in Wien, anf die Esfiudung von Schußmaiken
zur Vierfaß' Nonttole. für oie Dancr Eilics Iadrcs.

Die Pl-lvilegiumsbeschreibuiigen befinden sich im
/k. k. PrioilegieN'Alchiv'e in Aufbeiliabrung und jene
zu Nr. 5. 9, 10, 12. 15, 16 nnd 20. deren Geheim«
Haltung nicht angesucht wnidr. können dort eingesehen
werden.

( l 7 4 — 3 ) " " 9 ^ 4<)5,.

Kultdlnachung
der- kais. kön. Landesdehörde für Krain vom
l<». Mai »8<N, betreffend die Militärentlassung
gegen Taxellag für jene> Soldaten, wclchc bis
zum Schlüsse der HauptsteUung im Jahre l8««j

asselNirt wurden.
Das k. k. Kl'icgsministerium hat im Ein-

vernehmen mit dem k. k. Staatöministerium die
k. k. Landcs-Gcncralkommanden ermächtigt, Ge-
suche um die Militarcntlaffung gegen Erlag der
Befreiungstaxe jenen Soldaten, welche bis zum
Schluße dcr Hauptstellung im Jahre »863 as.
sentirt wurden, im Einvernehmen mit den poli-
tischen Landesstellcn jctzt schon in dem Falle zu
bewilligen, wenn rü'cksichtSwürdige Gründe für
die Bewilligung sprechen.

Dies wird in Folgc des Erlasseö de6 k. k.
Btaatsmilnsterium5oom3, Mai »864, Nr. 85V3
im Nachhangt zu den Erlässen der Laudcöbe«
Horde für Krain vom 30. April l862, Nr. 5262
(Verordnungsblatt, ,862, V l . Stück, Nr. 9) und
vom 27. April I8U3, Nr. 4829 (Gesetz- und
Verordnungsblatt »863, V I . Stück Nr. 7)
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Johann Freiherr v. Schloißnigg,
k. k. Stallhalter.

( l 79— l) Nr7470l.

Kundmachung.
Ein krailnschcs Stipendium für Hörer der

niederen Chirurgie an der k. k. Universität in
Graz im jährlichen Betrage von !2<l fi. öst. W.
ist in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um dieses Stipendium haben
d i s E n d e M a i d. I .

ihre Gesuche, worin nebst Alter, Armuth und
überstandener Kuhpocken-Impfung, der biöhe,
rige Fortgang in den medizinisch . chirurgischen
Studien und die Kenntniß der krainischcn oder
slovenischen Sprache nachgewiesen werden muß,
durch daS Dekanat der medizinischen Fakultät
der k. k. Grazer Universität an die hiesige Lan-
desregierung zu leiten.

Von dcr k. k. Landesregierung für Krain.
Lawach am !4. Mai 1864.

(»76—3) Nr. 926.

Konkurs-Kundmachung.
Bei dem k. k. steierm..kärnt.rkrain. Ober-

landcsgcrichte in Graz ist eine erledigte systemi-
sirte Accessistcnstelle mit dem Gehalte jährl.
3«7 fl. 50 kr. und dcm Rechte zur Vorrückung
in die höhere Gehaltsstufe von 420 si. zu besehen.

Bewerber um diesen Dienstposten haben
ihre gehörig belegten Gesuche im vorgeschriebe.
nen Wege

b is zum 8. J u n i l. I .
bei dcm gefertigten Präsidium einzubringen.

K. k. Oberlandeögcrichts. Präsidium Graz
am 12. Mai l864

( l78—3) Nr. 1N03 pr.

Konkurs - Kundmachung.
Bei dem Landcsgcrichte in Graz ist die

systemisirte Stelle cineö Obcrlandesgerichtö-
Rathes mit dem jährl. Gehalte von 2625 st.
öst. W . zu besetzen.

Bewerber um diesen Posten haben ihre
Gesuche

b i s l e t z t e n M a i l. I .
bei dem gefertigten Präsidium einzubringen.

K. k. Oberlandcbgerichtö-Prasidium in Graz
am 14. Ma i »664.

(«72—3) Nr. 244.

Zur Besehung dcr bei der k. k. Staats-
anwaltschaft in Graz in Erledigung gekomme«
nen StaatSanwalts-Substltuten-Stellc mit dem
Range eines Rathssekrctärs des Gerichtshofes
erster Instanz, dem Iahresgehalte von 945 si.,
oder im Falle dcr graduellen Vorrückung von
840 si. öst. W. und dcm ,Vorrückungsrechte
in die höhere Gehaltsstufe, wird dcr Konkurö
ausgeschrieben.

Die Beweiber um diese Stelle haben
lhre gehörig belegten Gesuche im vorgeschriebe.
nen Wege

b is wf, J u n i l. I .
bei der k. k. Oberstaatsanwaltschast in Graz
zu überreichen, und zuglcich den Grad einer
allfälligen Verwandtschaft oder Schwägerschaft
mit einem Beamten der Gerichte oder Staats,
anwaltschaften im Sprengel des Grazer k. k.
OberlandcSgerichtes anzugeben.

K. k. Oberstaatsanwaltschaft.
Graz, am l2. Mai 1864.

(l69—3) " N r . 1995.

Dieust-Konkurs.
Der Dienst eines k. k. Försters bei dem

Forstamte Sachsenburg in Oberkärnten ist zu
verleihen.

M i t dicsem, in dcr X l . Diätenklasse ste.
hcnden Dienstposten sind folgende Genüsse ver»
bunden : Ein jährlicher Gehalt von 367 si. 50 kr.,
eine jahrliche Remuneration als Gehaltsauf-
besserung im Betrage von l57 si. 50 kr., ein
jährlicher Holzreluitionsbctrag von 27 si. 30 kr.,
ein Diäten« und Rcisepauschale von jährlichen
157 st. 50, das lOperzentige Quartiergeld von
jährl. 52 st. 50 kr., endlich ein Kanzleipauschale
von 10 st.

Dic Erfordernisse für diesen Dienst sind:
Theoretische und praktische Ausbildung im Forst-
fache, insbesonders dle mit gutem Erfolge ab«
gelegte Staatsprüfung für den Forstverwaltungs«
dlcnst, Kenntnisse und Erfahrung im Holzlicfe.
rungswesen, im Konzepts, und Rechnungsfache,
so wie im Iagdbctricbe.

Kompetenten haben ihre eigenhändig gi!.
schriedencn Gesuche

b i n n e n v i e r W o c h e n
im Wege ihrer vorgesetzten Behörden hiehcr
einzureichen, und in selben sich über jede obiger
Erfordernisse, so wie über Alter, Familienstand,
Studien und bisherige Dienstleistung durch
Urkunden auszuweisen, und die Erklärung bei-
zufügen, ob und in wie ferne sie mit Beamten
der Direktion verwandt oder verschwägert seien.

Von der k. k. Berg- und Forst-Direktion.
Graz am »0. Mai 1864.

( l57__3) - Nr. 76.

Einladnng
zur General. Versammlung der Mitglieder des

krain. Museal.Vereines.
I n Ausführung des vom hohen krain. Land«

tage gefaßten Bcschlußes, daß vom Museal.Cu-
ratorium nach §'. 10 dcr Museal«Statuten eine
General-Versammlung des Museal-Vercincs zum
Zwecke der Revision und zeitgemäßen Reform
dcr Vereinsstatuten einberufen werde, wurde das
gefertigte Curatorium vom hohen Landesaus-
schußc aufgefordert, eine General-Versammlung
des Museal Vereines zu obigem Zwecke einzu-
berufen und das Ergebniß derselben, so wie den
Entwurf der neuen Statuten mitzutheilen.

Die Herren Vcreinsmitglicder werden dem»
nach eingeladen, sich zu diesem Behufe

M o n t a g am 30. M a i ,
Vormittags l i Uhr, im öandhause ersten Stock
cinfmdcn zu wollen.

Laibach am l7 . Mai l864.

Vom Museal-Curatorium.
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(l75—H^ Nr. 2l56.
Kundlnachung

der k. k. Steuer - Äaudes « Kommission Lai-
bach, betreffend die Ueberreichuug der Haus-
beschreibungen «ud Hauszinsbekenntnisse für
die Fei t seit Georgi R»U4 bishin »HU5.

Zum Zwecke der Umlegung der Hauszins-
steuei,' für das nächstfolgende VcrwaltunaZjahr
1865, sind die'vorgeschriebenen HauSbeschrei-
dungen und Zinsert?agöbckenntnisse für die Zeit
von Georgi !8ii4 bis Georgi 1865 auf die
bis nun üblich gewesene' M t bei der gefertig-
ten/ k. k'.''Steuer-Bandes Kommission innerhalb
der untin festgesetzen Termine während den
vor^ und'^achMtagigcn Amisstunden einzu-
reichen.
-' D i c ' A r ^ r n Hausef^enthümer, Nutznießer,
?kd'ministratoren und Sequester von Gebäuden,
sowie deren Bevollmächtigte hier in der Stadt
und den Vorstädten Laibach's werden somit zur
rechtzeitigen und genauen' Vollziehung der in
dieser Gesetze und Vor-
schriften ängcwiescn und aufgefordert, sich bei

dann der
HausziiMekenntnisse genau nach der in voller
Wirksamkeit bestehenden Belehrung vom 26. Juni
I82U zu benehmen, wobei zugleich bemerkt wird,
daß auch alle Hütten, Buden, Kramläden, deren
Benützung, oder Vcrmicthung dem Eigenthümer
nicht bloß zeitweise zusteht, und bezüglich wel-
cher diesem auch das Eigenthum der Grund-
fläche, auf der sie errichtet sind, zukömmt, so-
wie alle zu einem Hause gehörigen vcrmicthe.
ten Hofräume, Objekte der HauszinSsteucr bilden.

Die einzubringenden Hauszinsertrags - Be-
kenntnisse, sowie die denselben beizuschließenden
Hauöbeschreibungcn, sind vor ihrer Ucbcrreichung
noch einer sorgfaltigen Prüfung vorzüglich in
der Rjchtung zu unterziehen:
' , . ^ . "Ob in denselben alle Hausbestandtheile

richtig anfgenommen wurden; die Hausbestand-
theile sind mit ihren, ihrer Lage nach von zu
unttrst angefangen fortlaufenden Zahlen, wie
dieß die Belehrung vom 26. Juni l 8 /U an,
ordnet, in Hrn. Bekenntnissen genau überein-
stimmend mit den Beschreibungen aufzuführen.

Die . , bei einem oder dem andern Haus.
gegen das verflossene Jahr eingetretenen Aen-
derungen müssen jedesmal in der Hausbeschrei-
bung, und^ zwar m der Rubrik „Anmerkung"
nachgewiesen werde'», und eö dürfen bei jenen
Häusern, wclche sich ganz oder zum Theile im
Genusse von'Baufrcijahrcn befanden, die steuer-
freien Bestandtheile durchaus keine andere
Zahlenbezeichnung erhalten, als jene ,̂ welche sie
M c h die Baufreijahresbcwilligung erhielten. '

Das Dekret, mittelst welchem eine noch
giltige zeitliche Zinssteuerbefreiung bewilliget
wurde, ist jedesmal in der Kolonne „Anmerkung"
aufzuführen.

2. Ob, genau diejenigen Zinsbeträge, welche
mit Berücksichtigung der etwa eingetretenen Zins
stciqerungen oder Zinsermaßigungen für jedes der
<ü .Quartale des Jahres l d 6 4 bedungen wur
den, und welche den Maßstab zur Bemessung
der Hauszinüstcuer für das Steuer-Verwaltungs-
j a h r " l 8 i j 5 zu bilden haben, sowohl nach ihren
vierteljährigen Theilbcträgen-, als in ihren ganz-
jährigen Summen aufgenommen wurden.

Hiebei wird mit Beziehung auf den §'. 15
der erwähnten Belehrung erinnert, daß nebst
den verabredeten baaren Miethzinöbcträgen auch
alle aus Anlaß der Miethe sonst noch bedun-
genen Leistungen im Gelde, an Arbeit und
Natural ien, an Steuer» und Reparatursbci-
trägen u. dgl. in Anschlag zu bringen und ein
zubekenncn sind, daß die von den Hauscigcn-
thümern selbst benutzten oder au Anverwandte,
Hausverwalter, Hausmeister, sonstige Angehö-
rige oder Dienstleute überlassenen Wohnungen
mit den Miethzinsen der übrigen Wohnungen
desselben oder dcr nachbarlichen Häuser in bi l l i -
ges Ebenmaß zu setzen, also mit jenen Zins-
beträgen cinzubckennen sind, welche für diesel-
ben von fremden Parteien, abgesehen von allen
Nebcnrücksichten, erzielt werden könnten, be-
ziehungsweise früher wirklich erzielt wurden,
um sonst einzutretenden amtlichen Ausmitclun-

gen des Zinswerthes derselben zu begegnen;
endlich, daß von Seite der Hausbesitzer oder
deren Bevollmächtigten nach dcr Bestimmung des
KV .lN der Belehrung der gestattete 15prozentige
Abschlag weder von den Zinsungen der in eigener
Benützung stehenden, noch von jenen der ver-
miethctcn Wohnungen stillschweigend veranlaßt
werden darf , weil dieß Sache der Zinöerhc-
bungsbehörde zu bleiben hat. .> «1 ,»^

3. Ob die eingestellten Zinsbeträge, wie
solches die §§. 2 l , 22 , 23 dcr Belehrung vor-
zeichnen, je nach Bestand und Dauer der Miethe
bezüglich ihrer Richtigkeit von sämmtlichen Wohn-
parteien eigenhändig bestätiget oder bei, des
Schreibens unkundigen Miethparteien durch
einen Namensschrciber als Zeugen unterfertiget
seien, wobei die Miethpartcien zugleich auf-
merksam gemacht werden, daß im Falle dcr Be-
stätigung einer unrichtigen Zinsangabc auch sie
einer verhältnisimässigen Bestrafung unterliegen.

Zu diesem Punkte werden die Herren Haus»
eigenthümer mit Hinweisung auf das kaiserliche
Patent vom ! ! ) . September l 857 , womit die
österreichische Währung als dcr alleinige gcseh.
lichc Münz« und Ncchnungsfuß angeordnet wurde
weiters aufmerksam gemacht, daß in den Zins-
ertragsbekenntnissen die Miethzinsc .in österr.
Wahrung einzustellen kommen. ^ s,^

4. Ob auch richtjg alle unbewohnten und
unbenutzt stehenden Hauöbestandtheile nach Bor-
schrift dcr §§. 25 und 2U der Belehrung mit
den angemessenen Zulswerthsdetragen angesetzt
seien, weil für den Fal l dcr Fortdauer des
Unbenütztseins derselben über gehörige beson-
dcre Anzeigen der Anspruch auf verhältniß-
mäßige Abschreibung dcr vorgeschriebenen, be.
ziehungsweise Rückersatz der bereits eingezahlten
Zinssteuergcbühr erwächst.

Das unterbliebene Einbekenntniß eines aub
der Vcrmiethung von Hausbcstandtheilcn bezo»
genen Zinses, ist auch dann eine als Zinsver-
heimlichung strafbare Unrichtigkeit, wenn diese
vermietheten HauSbcstandthcile für sich allein,
oder mit anderen vereint, als in der eigenen
Benützung des Hauseigenthümerä angegeben,
und als solche ohne Ansah emeS Zinswerthes
gelassen werden.

Auch müssen zu Folge des hohen Guder<
n ia l - In t imates vom 2' l . J u l i l 8 4 0 , Z. l 8U5 l
in die Hauszinbbekenntnisse die Feuerlösch - Re-
quisiten'Depositorien und die Fleischbänke einbe«
zogen werden, weil für die genannten Ubika-

^ >, - ' «
tionen, wenn sie gleich keinen reellen Zinsertrag
abwerfen, doch im Wege der Pari/ication ein
angemessenes Zinscrträgniß ermittelt werden
kann.

Am Schlüsse jedes Zinsertragsbekcnntnisses
ist die Klausel, wie solche der §. 27 der Be-
lehrung vom 26. Jun i l82U vorzcichnet, bei-
zusetzen , und das Bekenntniß eigenhändig von
dem Hauseigenthümer oder dessen bevollmächtig-
ten Stellvertreter, bci Curandcn durch den Cu-
rator, zu unterfertigen.

S i n d mehrere Personen Eigenthümer eines
Hauses, so muß das Bekenntniß von allen
eigenhändig unterfertiget werden und ist.dem»
selben kein Collektiv-Name beizusetzen. ,^ .?9,

Jene Ind iv iduen, wclche zur Verfassung,
Unterfertigung und Uederreichung der ZinS«
crtragsbckcnntnisse von Seite der dazu Ver ,
pflichteten beauftragt oder ermächtiget werden,
haben eine auf diesen Act lautende Spczial '
Vollmacht dem Bekenntnisse beizulegen, doch
wird ausdrücklich bemerkt, daß im Falle einer
in demselben entdeckten Unrichtigkeit, oder cines
Gebrechens nur die Vollmachtgeber, d. i. die
Hausbesitzer selbst, oder die nach den §§. 27
und 28 der Belehrung vom 2«. Jun i 1820
zur Fassionöeinbringung Verpflichteten, dem
!Hteucrfonde verantwortlich und hafttnd bleiben.

Die Namensfcrtiger der des Schreibens
nicht kundigen Parteien, denen die in dcr
Fassion ausgesetzten Zinsbeträge genau ange»
geben werden müssen, bleiben für das beizu»
setzende Kreuzzcichen verantwortlich und cs wird
hier nur noch beigefügt, daß zur Namensfer«
tigung Niemand aus der Familie ode.r aus der
Dienerschaft des Hauscigenthü'mers verwendet
werden darf. 7,','„i< l?>

Bei schreibensunkundigen Haüseigenthümern
muß das beigesetzte eigenhändige Krcuzzcichen
außer dem Namcnsfertiger auch noch ein zwei«
ter schrcibenskundigcr Zeuge bestätigen.

Für jedes mit einer besondern Conscriptions«
zahl oder zugleich mit mehreren derlei Zahlen be-
zeichnete HüuS, so wie für jedes andere sür sich
bestehende Hauszinösteuer-Object ist ein abge-
sondertes Zinsbekcnntlnß zu überreichen, und'es
sind nicht die Zinsertragöbekenntnisse von mehr
reren, einem Eigenthümer gehörige.!^ Häusern
mit einander zu verbinden. ^ '-/!-

Zur Ucbcrrcichung der eben besprochenen
Hausbeschreibungen undHauszinsertragsfassionen
sind nachstehende Termine festgesetzt worden, u. z.'.

2) Der innern S tad t :
Tier «. Juni 1864 für die Hauser Konsk. - Nr. ! bis inclusiv« ?«tt

» 7. n » » » » l(>I >, » 2<><1
» 8. » » » » » 2l>i )) ^ l l t t . «^.

ji) Der Vorstadt S t . Peter:
Der 9. Juni 1864 für die Häuser Konsk. - Nr. I bis mciusivl; litt. .!.

c) Der Kapuziner-Vorstadt:
Der 10. Juni l86t für die Häuser Konsk.-Nr. , bis inclnsiv« litt. 1).

ly Der Gradischa - Vorstadt:
Der N . Juni 1864 für die Häuser Konsk. - Nr. I bis molli»iv« litt. ̂ V.

s) Der Polana - Vorstadt:
Der 13. Juni l8 lU für die Häuser Konsk. - Nr. l bis il,(.lu8,v« litt. N.

s) Der Karlstädter-Vorstadt:
Der !4 . Juni 1864 für die Häuser Konsk. - Nr. 1 bis Illclll«iv« litt. l>.

x) Der Vorstadt Hühnerdorf:
Der l5. Juni 1864 für die Häuser Konsk. - Nr. 1 bis inclllslv« lilt. (̂ .

l.) Der Krakau - Vorstadt:
Der 16. Juni «864 für die Häuser Konsk.-Nr. l bis mclu«n<' litt. (̂ .

i) Der Tirnau-Vorstadt:
Der ,7. Juni 1864 für die Häuser Konsk.-Nr. 1 bis mclusive litt. O.

K) Der Karolinen-Grund:
Der 18. Juni 1864 für die Häuser Konsk.-Nr. 1 bis inclusive 49.

Einfache Erk lärung, daß sich der Stand
der Miethzinse seit dem vorigen Jahre nicht
geändert habe, werden nicht angenommen.

Wer die angegebenen Fristen zur Ueber-
rcichung der Hausbeschreibungen und der Zj „s .
crttagSbekenntnisse nicht zuhält, verfallt in die,
mit §. 20 der Belehrung für die Hauseigen-
thümer vorgeschriebene Behandlung

Die besprochenen Zinsertragsbekcnntnissc
sollten in der Regel von dcn Hallseigcnthümern

persönlich überreicht werden, jedoch wi l l man
davon gegen dem abgehen, daß die » ^ ) , Herren
Hausbesitzer zur Ueberreichung derselbe» «ur
solche Individuen verwenden werden, welche
zur Behebung allfälliger Anstande eine entspre-
chende Aufklarung zu geben oder einc Belehrung
aufzufassen im Stande sind.

S. k. Steuer-Lnndes-Kommijjil'll.
Laibach am I I . Mai 1864.


